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RS OGH 1950/12/2 2Ob370/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1950

Norm

AußStrG §162

Rechtssatz

Keine Auszahlung der zur Sicherstellung des P2ichtteilsanspruches eines minderjährigen Miterben erliegenden

Betrages vor rechtskräftiger Beendigung des Prozesses, mit dem der Anspruch auf Ergänzung des P2ichtteiles geltend

gemacht wurde.
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